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VP-Spieltechnik 
 
Der Handballverband Westfalen 
hat Luca Scheerer als Ansprech-
partner Beachhandball-Schieds-
richter in den SR-Ausschuss be-
rufen. 

Tiemann 
 
 
 
Kreis Lenne-Sieg 
 
Die HSG Lennestadt-Würding-
hausen hat ihre 2.te Männer-
mannschaft mit sofortiger Wir-
kung aus der KLB Süd zurückge-
zogen. 
 
Die HSG Lennestadt-Würding-
hausen informiert die anderen 
Mannschaften der KLB Süd.  
 
Die angesetzten SR sind auszula-
den. 

Janson 

Nominierungen männliche Jugend, Jahrgang 2003 
Turniermaßnahme 

01. September 2019 in Ahlen  
Stand:30.08.2019  

 
Folgende Spieler des Jahrgangs 2003 und jünger sind nominiert: 

Nachfolgende Spieler bitte erst anreisen, wenn eine Nachnominierung erfolgt ist: 

  * Einladung nur im Falle der Hochladung der Einwilligungserklärung in Phönix 
  ** Einladung nur im Falle einer Anmeldung und anschließender Hochladung der Einwilligungserklärung in Phönix 

 

Zsolt Homovics/Landestrainer 

Geschäftsstelle Martin-Schmeißer-Weg 16 • 44227 Dortmund • Telefon 0231 793077 0 
Telefax: 0231 793077 15 • www.handballwestfalen.de • E-Mail  geschaeftsstelle@handballwestfalen.de 
Bankverbindung Sparkasse Dortmund - IBAN: DE42 4405 0199 0301 0219 92 - BIC: DORTDE33XXX 
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Direkte Nominierungen 

Name Vorname Verein 

Brutzki Felix JSG HLZ Ahlen 

Budde Tom Alexander TSV GWD Minden 

Franz Lasse TSV GWD Minden 

Geislers Ralfs HSG Handball Lemgo 

Gierse Maurice HSV Plettenberg/Werdohl 

Hoff Jannis JSG HLZ Ahlen 

Hollstein Maximilian HSG Handball Lemgo 

Kremer Torben DJK Oespel-Kley 

Lindenthal Liam JSG NSM Nettelstedt 

Mevenkamp Jasper JSG HLZ Ahlen 

Nikel Lukas HSG Handball Lemgo 

Oeder Luc SC Westfalia Kinderhaus 

Stratmann Fynn JSG HLZ Ahlen 

Weiß Jonas HSG Handball Lemgo 

Wienböker Marlon JSG NSM Nettelstedt 

Auf Abruf     

Name Vorname Verein 

Ferkinghoff* Jan JSG HLZ Ahlen 

Rehberg** Lennard TSV GWD Minden 

Vogt Jano TSV GWD Minden 

Buschkamp* Lennart TSV GWD Minden 
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Durchführungsbestimmungen 

für Pokalspiele der Frauen und Männer 
 

Spielsaison 2019/2020 
 

HV Westfalen e.V.  
 
 

 

 

 

Stand: 30. August 2019  

Neben den „Durchführungsbestimmungen der Meisterschaften im Hallenhandball für den vom HV 
Westfalen e.V. geleiteten Spielbetrieb bei Männern, Frauen und Jugend (Spielsaison 2019/2020)“ 
gelten folgende ergänzende Bestimmungen: 
 
I. Allgemeines 
 

(1) An den Pokalspielen können mehrere Mannschaften eines Vereins teilnehmen. Spieler sind innerhalb 
eines Spieljahres in der Mannschaft festgespielt, in der sie zuerst an einem Pokalspiel teilgenommen 
haben.  

 
(2) Tritt eine der gemeldeten Mannschaften zu einem Pokalspiel nicht an oder meldet sich nach der Mel-

dung wieder ab, so wird der Verein gemäß § 25 RO mit einer Geldbuße von 500,00 € belegt, von de-
nen 50% dem Spielpartner, bzw. gleichmäßig unter den Turnierteilnehmern aufgeteilt werden. 

 

(3) Spielleitende Stellen für die angegebenen Pokalrunden sind der stv. TK-Vorsitzende bei den Frauen 
und der VP Spieltechnik bei den Männern.  

 

(4) Die Schiedsrichteransetzungen werden im System veröffentlicht. Einladungen können daher entfallen. 
Das Kampfgericht wird von den beiden am Spiel beteiligten Vereinen besetzt.  

 

(5) Bei allen Pokalspielen und –turnieren ist von den Zuschauern Eintrittsgeld zu erheben. Die Höhe be-
stimmt der Heimverein. Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer haben keine Vergünstigungen. 
Freien Eintritt erhalten die Spieler und Offiziellen des Gastvereins, höchstens aber 14 Spieler und 4 
Offizielle, zusätzlich der Sekretär. Der Heimverein ist verpflichtet, eine Abrechnung über die Einnah-
men aufzustellen. Der Gastverein ist berechtigt, die Höhe der Einnahmen zu kontrollieren. Die Spiellei-
tende Stelle kann die Vorlage der Abrechnung verlangen. Von der Gesamteinnahme darf die Mehrwert-
steuer abgezogen werden, wenn der Verein steuerpflichtig ist. Die verbleibende Einnahme wird im 
gleichen Verhältnis zwischen den beteiligten Vereinen geteilt. Der Heimverein trägt bei Einzelspielen 
die Kosten für die Halle, den Sanitätsdienst, die Werbung und die Schiedsrichter, der Gastverein seine 
Reisekosten. Der Heimverein trägt bei Turnieren die Kosten für die Halle, den Sanitätsdienst und die 
Werbung, die Gastvereine ihre Reisekosten. Die Schiedsrichterkosten werden bei Turnieren so aufge-
teilt, dass der Heimverein immer die hälftigen Schiedsrichterkosten übernimmt. Die andere Hälfte wird 
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auf die beteiligten Gastvereine umgelegt. Der HVW verzichtet bei den Pokalspielen auf einnahmebezo-
gene Spielbeiträge. 

 
(6) An den Pokalrunden des HVW ist jeweils eine Männer- bzw. Frauenmannschaft der Kreise teilnahmebe-

rechtigt. Die Kreise haben ihre Teilnehmer bereits gemeldet. 
 

(7) Ein Turnierspiel gilt als ein Spiel im Sinne des § 45, Abs. 8 SpO (Festspielen) und des § 5 RO. 
 
(8) Nach Abschluss der Pokalturnierspiele entscheidet über den maßgeblichen Tabellenplatz bei Punkt-

gleichheit das Ergebnis der von den betreffenden Mannschaften gegeneinander ausgetragenen Spiele. 
Sofern dieses Spiel unentschieden ausgegangen ist, wird eine Entscheidung über das Torverhältnis aus 
dem gesamten Turnier herbeigeführt. Sofern auch das Torverhältnis gleich ist, zählt die Anzahl der 
mehr geworfenen Tore. Sofern auch hier keine Entscheidung herbeigeführt werden kann, wird im An-
schluss an das Turnier ein 7m-Werfen gemäß gem. Kommentar zur Regel 2:2 durchgeführt. 

 

(9) Der Pokalsieger des HV Westfalen wird in Turnierform ermittelt, wobei  

• die Kreise Minden-Lübbecke, Lippe und Bielefeld-Herford die Vorrunde A, 

• die Kreise Gütersloh, EUREGIO Münsterland und Münster die Vorrunde B,  

• die Kreise Hellweg, Industrie und Dortmund die Vorrunde C sowie  

• die Kreise Iserlohn-Arnsberg, Hagen-Ennepe-Ruhr und Lenne-Sieg die Vorrunde D 
 bilden. Sollte im Vorfeld eine Mannschaft ihre Teilnahme absagen, wird ein Einzelspiel über die norma-

le Spielzeit ausgetragen.  
 
(10) Die Spielzeit bei diesen Turnieren beträgt 2 x 20 Minuten mit 8 Minuten Halbzeitpause. Aufgrund der 

verkürzten Spielzeit finden die Bestimmungen des Team-Time-Out keine Anwendung. 
 

(11) Die Turniere der ersten Runde wurden bereits angelegt. Die Eingabe der Spielzeiten erfolgt durch die 
Spielleitende Stelle. Hierzu melden die Ausrichter bis zum 8. September 2019 ihre Termine. Vorgese-
hene Spieltage sind der 12./13. Oktober 2019. Abweichungen hiervon sind mit Zustimmung aller 
beteiligten Mannschaften zulässig.  

 
 

II. Pokal der Frauen 
 

(1) Die Ausrichter der ersten Runde wurden ausgelost. Es sind in diesem Jahr die Kreispokalsieger der 
Handballkreise Minden-Lübbecke, Münster, Hellweg und Hagen/Ennepe-Ruhr. 

 
(2) Die Endrunde wird am 4. April 2020 ausgerichtet. Eine Abweichung von diesem Datum ist nicht zuläs-

sig.  
 

(3) Der HVW meldet ihm Rahmen der vom DHB vorgegebenen Kontingente den Pokalsieger sowie ggf. die 
weiteren platzierten Mannschaften für die Teilnahme am DHB-Pokal weiter.  

 
III. Pokal der Männer 
 

(1) Die Ausrichter der ersten Runde wurden vor Jahren gelost und seit dem ständig fortgeschrieben. Es 
sind in diesem Jahr die Kreispokalsieger der Handballkreise Minden-Lübbecke, Gütersloh, Hellweg und 
Iserlohn/Arnsberg. 

 
(2) Die zweite Runde (Endrunde) wird vom Sieger der Vorrunde A am Samstag, 23. November 2019 aus-

gerichtet. Eine Abweichung von diesem Datum ist nicht zulässig. Sollte der Sieger der Vorrunde A kei-
ne Sporthalle stellen können, wird die Ausrichtung in der Reihenfolge Vorrunde D, Vorrunde B, Vorrun-
de C vergeben. 

 
(3) Der HV Westfalen meldet ihm Rahmen der vom DHB vorgegebenen Kontingente und Vorgaben die Po-

kalsieger sowie in der Reihenfolge der zweiten Runde ggf. die weiteren platzierten Mannschaften für 
die Teilnahme am DHB-Pokal weiter. Es ist zu beachten, dass nur erste Mannschaften eines Vereins an 
den DHB gemeldet werden können. Sollte eine Zweite Mannschaft auf den für den DHB-Pokal berech-
tigten Plätzen landen, wird die nächst platzierte Mannschaft gemeldet. 

 
IV. Rechtliche Bestimmungen 
 

(1) Für Streitfragen, die sich in den Pokalrunden – mit Ausnahme der Endrunde der Männer – ergeben, ist 
der Landesspruchausschuss (LSA) des HVW zuständig.  

 
(2) Das Einspruchsverfahren ist in der RO geregelt, und zwar 

• die Zulässigkeit in § 34 

• die Form  in § 37 

• die Fristen  in §§ 39, 42 und 43 

• die Gebühren in § 44 
 in Verbindung mit den Zusatzbestimmungen des WHV hierzu.  
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(3) Für Streitfragen, die sich aus den Spielen der Endrunde der Männer ergeben, gilt:  
 Es wird eine Turnierleitung (die Spielaufsicht und zwei Beisitzer) gebildet. Die Spielaufsicht wird von 

der spielleitenden Stelle benannt und ist für die Auswahl der zwei Beisitzer verantwortlich. Falls ein 
Verein bei der Endrunde beabsichtigt, gegen die Wertung eines Spiels Einspruch einzulegen, hat er 
diese Absicht unmittelbar nach dem Spiel dem erstgenannten Schiedsrichter anzukündigen. Diese An-
kündigung ist zusammen mit den Einspruchsgründen im Spielbericht zu vermerken. Die Schiedsrichter 
sind verpflichtet, die beiden Vereine über die  

 Mannschaftsverantwortlichen zu der Verhandlung vor der Turnierleitung vierzig Minuten nach 
Spielschluss zu laden.  

 Der Einspruch ist bis spätestens dreißig Minuten nach Spielschluss (Ausschlussfrist) schriftlich in einfa-
cher Ausfertigung, unterzeichnet vom Mannschaftsverantwortlichen des Einspruchsführers, bei der 
Turnierleitung vorzulegen. Der Einspruch muss einen Antrag enthalten. Der Einspruch ist gebührenfrei. 
Die Turnierleitung entscheidet endgültig. 

 
 
V. Schlussbemerkungen 
 
Notwendige Ergänzungen oder Korrekturen dieser Durchführungsbestimmungen können durch das Präsidium 
des HVW auf Vorschlag der TK unter Berücksichtigung von sportlichen Gesichtspunkten beschlossen werden. 
 
Das Präsidium und alle übrigen Mitarbeiter wünschen für die Spielsaison 2019/2020 den Vereinen und Mann-
schaften viel Erfolg.  
 
 

Für das Präsidium: Wilhelm Barnhusen, Präsident  
Für die TK: Andreas Tiemann, VP Spieltechnik 
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Praktikum beim Deutschen Handballbund e.V. 

Der Deutsche Handballbund e.V. ist der weltweit größte Handballverband und einer der größten Sportver-

bände in Deutschland. 

An unserem Standort Dortmund vergeben wir zum 01.11.2019 eine Praktikumsstelle im Bereich 

 
Mitgliederentwicklung 

 

Was dich erwartet: 

  Abwechslungsreiche Aufgaben im Umfeld des Deutschen Handballbundes e.V. 

  Konzeptionelle, administrative und organisatorische Unterstützung des Bereichs Mitgliederentwicklung 

  Projektmitarbeit in den Bereichen der Mitgliederentwicklung, u.a. Jugend, Engagemententwicklung, Schule, Mi- 
 gration, Inklusion 

  Zusammenarbeit zwischen DHB, seinen Landesverbänden und Vereinen 

  Vorbereitung und Erstellung von Fragebögen und Ausschreibungen 

  Auswertung und Erstellung statistischer Erhebungen 

  Unterstützung in der Organisation, Vorbereitung, Durchführung & Dokumentation von Veranstaltungen 

  Sportbegeisterte, engagierte Kolleginnen und Kollegen 
  
 
Was wir erwarten: 
 

  Studium der Fachrichtungen Sportökonomie, Sportwissenschaft, Sportmanagement o.ä. 

  hohe Sport- bzw. Handballaffinität 

  Teamfähigkeit, Innovation und Organisation 

  selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 

  erste Erfahrungen in der Vereins- bzw. Verbandsarbeit über womöglich eigenen Erfahrungen aus ehrenamtlicher 
 Tätigkeit 

  gute EDV-Kenntnisse 

  Führerschein Klasse B 
  
 
 
Das Angebot richtet sich an Studierende, bei denen ein Pflichtpraktikum vorgesehen ist. Die Dauer des Praktikums 
ergibt sich aus den jeweiligen Vorgaben der Studienordnung (3 bis 6 Monate). Die Stelle wird vergütet. 
 
Dein Bewerbungsschreiben sendest du bitte als PDF an frederik.woehler@dhb.de und fügst folgende Anlagen bei: Le-
benslauf, aktuelle Studienordnung mit Angabe der Pflichtpraktikumsdauer, Pflichtpraktikumsbestätigung und aktuelle 
Immatrikulationsbescheinigung. 
 
Gerne stehen wir bei Rückfragen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutscher Handballbund e.V. 

mailto:frederik.woehler@dhb.de

